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Going Concern in Zeiten von Corona 

 
Das IDW hat am 25.03.2020 einen weiteren 

fachlichen Hinweis zu den Auswirkungen der 

Ausbreitung des Corona-Virus auf die Rech-

nungslegung zum Stichtag 31.12.2019 und 

deren Prüfung veröffentlicht. Ergänzend zum 

ersten fachlichen Hinweis vom 04.03.2020 

baut Teil 2 darauf auf bzw. ergänzt diesen, 

u.a. um die Auswirkungen auf Abschlüsse 

und Lageberichte für Berichtsperioden, die 

nach dem 31.12.2019 enden, und um aus-

führlichere Hilfestellungen zum Prüfungspro-

zess (abrufbar unter www.idw.de). 

Grundsätzlich wird ein Jahresabschluss nach 

§ 252 Abs. 1 Nr. 2 HGB unter der Annahme 

der Unternehmensfortführung (Going Con-

cern) aufgestellt. Im Rahmen der Abschluss-

prüfung hat der zuständige Abschlussprüfer 

gemäß IDW PS 270 n.F. in Bezug auf das zu 

prüfende Unternehmen zu beurteilen, ob die 

von den gesetzlichen Vertretern vorgenom-

mene Einschätzung der Fähigkeit zur Fort-

führung der Unternehmenstätigkeit ange-

messen ist. Darüber hinaus bewertet er, ob 

nach seinem Ermessen eine wesentliche Un-

sicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen 

oder Gegebenheiten besteht, die einzeln  

oder insgesamt bedeutsame Zweifel an der 

Fähigkeit zur Fortführung der Unterneh-

menstätigkeit aufwerfen können. Unter we-

sentlichen Unsicherheiten sind jene be-

standsgefährdende Risiken gemeint, durch 

welche das Unternehmen möglicherweise in 

die Situation geraten könnte, im gewöhnli-

chen Geschäftsverlauf seine Vermögenswer-

te nicht realisieren sowie seine Schulden 

nicht begleichen zu können. 

Die Folgen der globalen Ausbreitung des 

Corona-Virus können zu solchen bestands-

gefährdenden Risiken führen. Beispielhaft 

nennt das IDW hier mögliche Szenarien: 

• Aufgrund der derzeit angespannten wirt-

schaftlichen Lage ist mit erheblichen For-

derungsausfällen zu rechnen. Gleichzeitig 

ist der Zugang zu externen Finanzie-

rungsquellen aufgrund einer restriktiven 

Kreditvergabe durch die Kreditinstitute 

und durch ungünstige Marktbedingungen 

für ein mögliches Emittieren von Eigenka-

pitalinstrumenten sehr eingeschränkt. 

• Durch den Einbruch der wesentlichen Ab-

satzmärkte oder infolge von Personal- 

oder Lieferengpässen von Zulieferern hat 

das Unternehmen die Produktionstätigkeit 

vorübergehend ausgesetzt. 

• Gesunkene Absatzpreise von Vorräten 

und hohe Lagerbestände, außerplanmä-

ßige Abschreibungen von Sachanlagen 

bzw. immateriellen Vermögensgegen-

ständen, Wertminderungen von Finanzan-

lagen und Forderungsausfälle führen zu 

einer bilanziellen Überschuldung des Un-

ternehmens. 

• Ungünstige Kennzahlenentwicklungen 

aufgrund der aktuell problematischen 

wirtschaftlichen Situation können zum 

Bruch sogenannter „Covenant“-Klauseln 

in Kreditverträgen führen. Dies kann 

grundsätzlich zu einer vorzeitigen Rück-

zahlungsverpflichtung der Darlehensbe-

träge führen. 

 

• Gleiches gilt für die möglicherweise ein-



Corona-Krise | Auswirkungen auf die Beurteilung der Going-Concern-Prämisse 
 

tretende Überschreitung von Fristen, in-

nerhalb derer Unternehmen den Darle-

hensgebern Finanzinformationen zur Ver-

fügung stellen müssen. 

Zur Deckung eines kurzfristigen Liquiditäts-

bedarfs kann möglicherweise auf staatliche 

Liquiditätshilfen oder Zuschüsse zurückge-

griffen werden. Darüber hinaus können 

eventuell bestehende vertragliche und/oder 

gesetzliche Regelungen zu einem Leistungs-

verweigerungsrecht die aufgeworfenen 

Zweifel an der Fortführungsfähigkeit unter 

Umständen abmildern. 

Beurteilung der Fortführung der 
Unternehmenstätigkeit durch den 
Abschlussprüfer 

Das IDW gibt Abschlussprüfern in seinem am 

25.03.2020 veröffentlichten zweiten 

fachlichen Hinweis Hilfestellungen, wie mit 

den Auswirkungen des Corona-Virus im 

Rahmen der Abschlussprüfung umzugehen 

ist. Sollte sich ein Unternehmen aufgrund der 

Auswirkungen der Corona-Pandemie in einer 

Lage befinden, die bedeutsame Zweifel an 

der Fähigkeit des Unternehmens zur Fort-

führung der Unternehmenstätigkeit aufwirft, 

so hat der Abschlussprüfer zusätzliche 

Prüfungshandlungen durchzuführen. 

Hierdurch soll sichergestellt werden, dass die 

von den gesetzlichen Vertretern vorgenom-

mene Einschätzung der Going-Concern-

Prämisse sowie das Vorliegen eines 

bestandsgefährdenden Risikos besser 

beurteilt werden können. Zudem sollen 

zusätzliche Prüfungshandlungen die 

Abschlussprüfer bei der Beurteilung der 

Angemessenheit von den zu den Auswir-

kungen des Corona-Virus im Abschluss 

sowie im Lagebericht gemachten Angaben 

unterstützen. Das IDW nennt konkret die 

folgenden Prüfungshandlungen, die 

bezüglich der Konsequenzen einer weiteren 

Ausbreitung des Corona-Virus auf die Going-

Concern-Prämisse von besonderer 

Bedeutung sind:  

• Einholung einer Einschätzung der 

gesetzlichen Vertreter zur Fortführung 

der Unternehmenstätigkeit unter Berück-

sichtigung aller auch nach dem 

Abschlussstichtag eingetretenen Ent-

wicklungen. Hierzu zählen bspw. die 

eingeführten Maßnahmen zur Einschrän-

kung der Reise- und Bewegungsfreiheit 

und damit einhergehende Probleme wie 

z.B. neue Lieferengpässe oder Absatz-

schwierigkeiten. Ferner sind die konkre-

ten und belastbaren Aussagen der 

Bundesregierung bzw. der Landesregie-

rungen zu Unterstützungsmaßnahmen zu 

berücksichtigen, wie z.B. die Übernahme 

von Lohnkosten und Sozialabgaben 

durch die Bundesagentur für Arbeit, die 

Aussetzung der Insolvenzantragspflicht 

sowie staatliche Garantien und 

Liquiditätshilfen. Bei ggf. vorhandenen 

wesentlichen Auslandsaktivitäten 

müssen die Unterstützungsmaßnahmen 

in den entsprechenden Staaten in die 

Beurteilung einfließen. 

• Der Abschlussprüfer sollte die Pläne der 

gesetzlichen Vertreter zum Umgang mit 

den aktuellen Problemen, etwa Eng-

pässen, (Reise-) Beschränkungen und 

Absatzschwierigkeiten, beurteilen. Zu 

beachten sind möglicherweise bestehen-

de vertragliche und/oder gesetzliche 

Leistungsverweigerungsrechte. 

• Es sollte eine Beurteilung vorgenommen 

werden, ob die Voraussetzungen für eine 

beabsichtigte Inanspruchnahme von 

staatlichen Unterstützungsmaßnahmen 

erfüllt sind. 

• Das IDW empfiehlt, die Rechtsberater 

des Unternehmens zum Bestehen und 

zur Einschlägigkeit sogenannter “Material 

Adverse Change (MAC)”- bzw. “Force 

Majeure”-Klauseln in bestehenden 

Verträgen zu befragen. Diese könnten 

das Unternehmen oder den Vertrags-

partner u.U. aufgrund der Auswirkungen 

der Corona-Pandemie temporär oder 

sogar vollständig von ihren 

Leistungsverpflichtungen befreien. 

• Der Abschlussprüfer sollte sich einen 

Überblick über die Darlehensverträge 

und Kreditgewährungsklauseln verschaf-

fen und etwaige bereits bestehende 

Verstöße (z.B. gegen “Covenant-

Klauseln”) feststellen. 

• Es sollte beurteilt werden, ob aufgrund 

von gesetzlichen und/oder vertraglichen 

Regelungen die Möglichkeit zur 

Zahlungsverweigerung besteht. 

• Es sollten Bestätigungen über das 

Vorhandensein, die Rechtsgültigkeit und 

die Durchsetzbarkeit von Verträgen mit 
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nahestehenden Personen und Dritten 

über die Bereitstellung bzw. Aufrecht-

erhaltung finanzieller Unterstützung 

eingeholt werden. Zudem sollte beurteilt 

werden, inwiefern die Vertragspartner 

über die finanziellen Möglichkeiten 

verfügen, die erforderlichen Mittel 

bereitzustellen. 

Wegfall der Annahme der Fortführung der 
Unternehmenstätigkeit 

Sollte aufgrund der Folgen der Corona-

Pandemie nicht mehr von der Fortführung der 

Unternehmenstätigkeit ausgegangen werden 

können, ist der Abschluss unter Abkehr von 

der Going-Concern-Annahme aufzustellen. In 

diesem Fall sind die Regelungen des IDW 

RS HFA 17 anzuwenden. Dies betrifft bspw. 

die Bewertung unter Liquidationsgesichts-

punkten. Die Frage, ob die Aufstellung eines 

Abschlusses unter Zugrundelegung der 

Going-Concern-Prämisse vertretbar ist oder 

nicht, hat stets unternehmensindividuell unter 

Berücksichtigung der konkreten Umstände zu 

erfolgen. 

Hervorzuheben ist, dass bzgl. der Beurteilung 

der Angemessenheit der Going-Concern-

Annahme eine Ausnahme vom Stichtags-

prinzip gilt: Ein Abschluss darf auch dann 

nicht mehr nach Going-Concern-Grundsätzen 

aufgestellt werden, wenn die Ursache für die 

Abkehr von der Annahme der Fortführung der 

Unternehmenstätigkeit erst nach dem 

Abschlussstichtag eingetreten ist. 

Wird der Abschluss (noch) zulässigerweise 

unter Zugrundelegung der Going-Concern-

Prämisse aufgestellt, sind im Anhang (in 

Fällen ohne Anhang: unter der Bilanz) 

möglicherweise bestehende wesentliche 

Unsicherheiten im Zusammenhang mit 

Ereignissen oder Gegebenheiten, die 

bedeutsame Zweifel an der Fortführungs-

fähigkeit des Unternehmens aufwerfen 

können, zu berichten. Darüber hinaus ist dort 

auch der geplante Umgang mit diesen 

Risiken zu erläutern. Wird zusätzlich ein 

Lagebericht aufgestellt, müssen dort die 

bestandsgefährdenden Risiken thematisiert 

werden; im Anhang kann auf die entspre-

chenden Ausführungen verwiesen werden. 

Von der Bundesregierung und von Landes-

regierungen getroffene Aussagen über die 

Durchführung von Unterstützungsmaßnah-

men (z.B. Förderprogramme), die 

konkretisiert und belastbar sind, müssen bei 

der Beurteilung der Annahme der Fortführung 

der Unternehmenstätigkeit berücksichtigt 

werden. Dies gilt auch dann, wenn zum 

Zeitpunkt der Erteilung des Bestätigungsver-

merks noch erforderliche rechtliche Schritte 

ausstehen, da von deren Umsetzung 

ausgegangen werden kann. Im Anhang bzw. 

Lagebericht ist hierüber zu berichten. 

Fazit 

Die rasante weltweite Ausbreitung des 

Corona-Virus hat weitreichende Auswirkun-

gen auf die im Rahmen der Erstellung und 

Prüfung zu beurteilende Annahme der 

Fähigkeit eines Unternehens zur Fortführung 

seiner Unternehmenstätigkeit. Das IDW hat 

mit seinen fachlichen Hinweisen vom 

25.03.2020 in dieser für alle Beteiligten 

neuartigen Situation die Frage von der 

Abkehr der Going Concern-Prämisse 

thematisiert und zudem weitere Prüfungs-

handlungen definiert, die Abschlussprüfer 

dabei unterstützen, die Fortführungsprognose 

sowie die diesbezügliche Berichterstattung 

von Unternehmen in Zeiten der Corona-

Pandemie beurteilen zu können. 
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